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1. April 1971 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Fritz und Genossen 

vom 17. Feber 1971, Nr. 428/J, betreffend bessere Dotierung 

der Ländertheater, beehre ich mich mitzuteilen: 

ad 1) und 2}:_ 

Theatererhalter der Länderbühnen und daher auch 

für ihre Dotierung zuständig sind die Länder und nicht der 

Bund. Um jedoch die gestiegenen Kosten bei den Länderbühnen 

zu berücksichtigen, wird das Bundesministerium für Finanzen 

bemüht sein, in den Entwurf eines 1. Budgetüberschreitungs

gesetzes 1971 eine Aufstocku.ng des im Bundesvoranschlag 1971 

veranschlagten Bundeszuschusses zu Gunsten der Länder- und 

Gemeindebühnen aufzunehmen. 

ad 3): 

Ob eine konkrete Forderung lm Rahmen des neuen 

Finanzausgleiches erfüllbar ist, ka:m nur an Hand der Budget

lage des Bundes ab dem Jahre 1973 und im Zusammenhang mit den 

übrigen Forderungen der Länder und Gemeinden beurteilt werden. 

Im übrigen sollen die unmittelbar bevorstehenden Verhandlungen 

über den neuen Finanzausgleich nicht präjudiziert vIerden. 

471/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




